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Sehr geehrte Damen und Herren 

Beiliegend übermittelt der Hilizverband Österreich im Rahmen 

des allgemeinen Begut.achtungsverfahrens 25 Exemplare seiner Stel­

lu II g nah mez u r vor g e s ehe n e n ~~: n der u n g des He e res g e b ü h ren g e set z es. 

\-leiters teilt der Hilizverband Österreich mit, daß dem BHLV I Leg 

C zwei Exemplare dieser St.ellungnahme übermittelt wurden. 

Mit freundlichen Grüßen verbleibt 

für den Hilizverband Österreich 

Bankverbindung : Bankleitzahl 34999 RZK-Bank Linz, Konto-Nr. 000-01.118.033 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 2 

------------------------------------------------------------------

H E E RES G E BUH REN G E SET Z 1985 

Stellungnahme und Vorschläge des Milizverbandes Österreich 

zur geplanten Änderung 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER HILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
S te llu n g nah mez u r X nd e run g des He e re s g e b ü h ren ge set. z e s SE I TE: 3 

------------------------------------------------------------------

EINLEITUNG 

Der Präsidentenkonferenz der Milizverbände Österreichs gehHren 
der Milizverband Österreich und die Bundesvereinigung der Miliz­
verbände als Dachorganisation aller Milizverbände Österreichs an. 
Die Präsident.enkonferenz der Milizverbände Österreich hat sich als 
grHßte Interessensvertretung unserer 200.000 Milizsoldaten die 
WEHRGERECHTIGKEIT für unsere Milizsoldaten und daher die Beseiti­
gung diskriminierender oder benachteiligender Gesetzesbestimmungen 
zum Ziel gesetzt. 

Die PrHsidentenkonferenz tritt weiters bei der Durchsetzung 
des Milizsystems für Verwaltungsvereinfachungen nach den Grundsät­
zen der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit ein. 

Die Präsidentenkonferenz begrüßt und unterstützt daher die 
vorgesehenen Änderungen des Heeresgebührengesetzes, weil sie so­
ziale Nachteile beseitigen und die Rechtsstellung der Milizsolda-
ten wesentlich verbessern. 

Die Präsidentenkonferenz unterbreitet in der Stellungnahme 
auch Vorschläge zur grundsätzlichen Anpassung des Heeresgebühren­
gesetzes an die Bedürfnisse und Erfordernisse der Milizsoldaten. 
Der wichtigste Vorschlag zielt auf eine rasche Neuregelung der 
Gehaltsentschädigungen für Milizsoldaten ab. 

Die PrHsidentenkonferenz hält es für untragbar, daß Milizsol­
daten nach dem Ubungsende im Durchschnitt: drei Monate, manchmal 
sogar noch länger, auf die vollständige Abgeltung ihrer Bezüge 
warten müssen. Die Ursachen liegen in dem derzeit.igen umständli­
chen und daher personal- und arbeitsint.ensiven Verwaltungsverfah-

ren. 

Die Präsidentenkonferenz hält die Gehaltsfortzahlung für alle 
Hilizsoldaten für die-.i.~!:.!!.~_.!:-.Hs~~~.z.._~·lObei die Unter~ehmer ihre 
Ansprüche für entgangene Arbeit.sleistung bei der dem Ubungsmonat 
folgenden Steuerleistung gelt.end machen. Diese LHsung ist für den 
Staatshaushalt aufkommensneutral, weil dem Einnahmenausfall durch 
verringerte Steuerabgaben Ausgabeneinsparungen im selben Umfang 
gegenüberstehen. Zusätzlich würde sich der Staat durch den Wegfall 
der notwendigen Administration Personalkost.en ersparen. 

Diese LHsung setzt aber den Konsens der Sozialpartner 
mit einen entsprechenden Heinungsbildungsprozeß voraus, 
mittel- und langfristig erzielbar ist. 

und 
der 

da­
nur 

Die Präsidentenkonferenz tritt daher als Zwischenziel für eine 
raschere Abwicklung der Gehaltsentschädigungen durch eine Änderung 
des Heeresgebührengesetzes ein. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 4 

Das erfordert: 

* die alleinige Zuständigkeit des HeeresgebUhrenamtes fUr die 
Abwicklung des Verwaltungsverfahrens einschließlich der Ausbe­
zahlungsmodalitäten sowohl fUr den Friedensbetrieb als auch fUr 
die Fälle des § 2 Absatz 1 lit abis c WG 78, 

* den Versand der EDV-gerechten Antragsformulare mit dem E-Befehl, 
weil dadurch die Anträge bereits vor Ubungsbeginn gestellt und 
durch das HGebA bearbeitet werden k~nnen, 

-/: die Wa h I m !i~.!i c h ~~ i t_ 
fUr das ~~l!~~äd~~~~~~~~i~~~~~L_wenn der Milizsoldat keine 
Gehaltsfortzahlung hat, oder 

fUr das Kostenersatzverfahren, wenn der Dienstgeber dem Mi­
lizsoldate~~~ei;TllTg-G~h;lt;t;rtzahlung fUr die Ubung ge­
währt und daher seine AnsprUche selbst beim HGebA geltend 
mach t. 

* die Beseitigung 
entschädigungen 

der H~chstbemessungsgrundlage fUr die Gehalts-

* den Wegfall der Ausbezahlung der Pauschalentschädigung bei den 
Ubungen und damit die Entlastung der Wirtschaftsdienste bei den 
Landwehrstam~regimentern. 

Die Präsidentenkonferenz hält ihre Vorschläge auch fUr die 
Milizsoldaten bzw im Falle einer freiwillig gewährten Gehaltsfort­
zahlung auch fUr die Unternehmer akzeptabel, wenn diese innerhalb 
von 14 Tagen ab Ubungsende mit der Uberweisung der ihnen zust.ehen­
den Beträge rechnen kHnnen. 

Die Präsidentenkonferenz appelliert daher an die Abgeordneten 
des Hohen Hauses, die Benachteiligung und Diskriminierung unserer 
Milizsoldaten zu beseitigen und die vorgeschlagenen Ände~ungen 1m 
HeeresgebUhrengesetz aufzunehmen. 

März 1990 
FUr die präSidentenkonferey ~, 'S 

~l~r 
BVM 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 5 

Die derzeit gUltigen Bestimmungen sind absolut untragbar, weil 

* die Milizsoldaten ihre Anträge erst nach Ubungsende geltend ma­
chen kHnnen und oft bis zu drei Monaten oder noch länger bis zur 
Abgeltung ihrer Gehaltsentschädigungen warten mUssen, 

* das Verwaltungsverfahren zeit- und arbeitsaufwendig 
mit den Landwehrstammregimentern, den Heereskassen und 
resgebUhrenamt insgesamt drei Verwaltungsdienststellen 
den werden mUs sen, 

ist, weil 
dem Hee­
eingebun-

* nicht alle GehaltsansprUche zur Gänze abgegolt.en werden, 

* Selbstständig Erwerbstätige finanziell benachteiligt werden. 

* Einheitliche Regelungen fUr Ubungen und Einsatz nach § 2 Abs. 1 
lit abis c WG 78 

* Alleinige Zust~ndigkeit des HGebA 

* Beendigung der Verwaltungsverfahrens 
Ubungsende 

bis spätestens 14 Tage 

* Beendigung des Verwaltungsverfahrens in den FHllen des 

ab 

§ 2 Abs 1 lit abis c WG 78 bis spätestens 8 Tagen ab Antritt 
des Präsenzdienstes 

* Ermessensbestimmungen zur Abgeltung aller AnsprUche, die gesetz­
lich nicht erfaßbar und normierbar sind, 

* Erweiterung des Entschädigungsmodus fUr selbstständig 
Erwerbstätige 

Das HeeresgebUhrenamte muß allein zuständig sein fUr die Abwick­
lung des Verwaltungsverfahrens einschließlich der Ausbezahlungs­
modalitäten sowohl fUr den Friedensbetrieb als auch fUr die Fäl­
le des § 2 Absatz 1 lit abis c WG 78. Diese Zuständigkeit soll­
t~ um die Modalitäten bei der Abwicklung des Familienunterhaltes 
fUr Grundwehrdiener während des Grundwehrdienstes erweitert wer­
den. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 6 

Die alleinige Zuständigkeit des HGebA hat folgende Vorteile 

* Die Wehrpflichtigen haben eine zentrale und kompetente Stelle, 
die fUr ihre AnsprUche zuständig ist, 

* Die Verwaltungsabläufe werden gestrafft, weil 
die Ausbezahlung der Pauschalentschädigung während der 
Ubungen, 
die "Teilberechnungen" der Wirtschaftsversorgungsstellen 
und 
die Erstellung eines Bescheides fUr die gesamte Ubungsdauer 

entfallen 

* Die EDV-UnterstUtzung des HGebA ist nun wirtschaftlich ver­
tretbar und ermäglicht rasche Verwaltungsabläufe 

Aus diesen GrUnden erhält der Milizsoldat sein Gehalt innerhalb 
von 14 Tagen ab Ubungsende vollständig ersetzt. Bisher muß er 
darauf bis zu 90 Tage ( = 3 Monate oder 12 Wochen ) warten. 

Die Konzentrierung der alleinigen Kompetenzen beim HGebA fUhrt 
schotr deshalb zu strafferen Verwaltungsabläufen, weil die enor­
men AuszahlungsverzHgerungen nicht durch verspätete Bescheider­
lassung entst~hen, sondern durch die Folgearbeiten bei den Wirt­
schaftsversorgungsstellen bei den Landwehrstammregimentern. Dies 
deshalb, weil die Dezentralisierung in diesen Fällen einer Hko­
nomischen Arbeitsweise zuwiderläuft. 

Die Antragsformulare werden derzeit nicht mehr gemeinsam mit den 
E-Befehlen versandt, sondern den Milizsoldaten gesondert durch 
die Landwehrstammregimenter zugeschickt. Spätestens erhalten die 
Milizsoldaten die Antragsformulare bei Ubungsbeginn. 

* Das Antragsformular sollte auf Endlosformular und auf 
EDV-gerechte Bearbeitung umgestellt werden. Dadurch kHnnen die 
Antragsformulare im Durchschreibeverfahren mit dem E-Befehl 
mitbeschriftet werden. Dieses Verfahren ermHglicht es, wesent­
liche Daten des E-Befehles mitzuerfassen, ohne daß den Ergän­
zungsabteilungen Mehrarbeiten entstehen. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBINDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 7 

Es sollte WahlmHglichkeit geschaffen werden, die es den Miliz­
soldaten und ihren Dienstgebern ermöglicht, selbst zu bestimmen, 
ob eine Gehaltsfortzahlung gewährt wird oder nicht. 

3.3.:.l._._~nts~E.ädi&~~~~~.!.i!!.E.~E..-..: Der Milizsoldat hat keine Ge­
hallsfortzahlung und beantragt wie bisher die Gehaltsentschädi­
~~JLdurch das Bundesheer. Der Milizsoldat ist-Partei~Sinne 
des AVG. 

3.3.2. Kostenersatzverfahren : Der Milizsoldat und sein Dienst­
geb~eIn i ger;- s ic-h-a~ e ine-fre iwi 11 ige Geha 1 ts fortzah lung fUr 
die Dauer der Ubung. Der Dienstgeber stellt mit demselben An­
tragsformular den Antrag auf Kostenersatz beim HGebA. Der 
Dienstgeber wird Partei im Sinne desAVG-:------

3.3~_~!!!!!!!!ela~.!:..!.~~_.:.. Werden mehrere Mitarbeiter eines Unter­
nehmens in einem Jahr zu Ubungen einberufen und gewährt ihnen 
der Dienstgeber eine freiwillige Gehaltsfortzahlung, sollte der 
Dienstgeber die Möglichkeit bekommen, im Kostenersatzverfahren 
anstelle der einzelnen Anträge einen Sammelantrag bis zum 31.12. 
des Folgejahres an das HGebA zu stellen. 

Die Höchstbemessungsgrundlage fUhrt zu einer Benachteiligung von 
Spitzenkräften aus der Wirtschaft, weil ihre Gehälter die HHch­
stbemessungsgrundlage Ubersteigen und daher nicht zur Gänze ab­
gegolten werden. In der Folge gehen der Miliz und damit dem Bun­
desheer bewährte Spitzenkräfte verloren. 

Eine Beseitigung der HHchstentschädigung wUrde ca 12 Millionen 
Schilling kosten, eine Anhebung von derzeit 6,5 auf 49 v.H. des 
Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V ( 3 28 
Abs. 3 Gehaltsgesetz 1956) wUrde ca 11,5 Millionen S kosten. 
Damit wären 99,8 Prozent der Milizsoldaten abgefunden. ( Berech­
nungen auf Basis 1989 ). 

Bei einem jährlichen Ausgabenvolumen von ca 200 Millionen S fUr 
Entschädigungen sind die Kosten von 12 Millionen S bei Wegfall 
der HHchbemessungsgrundlage gerechtfertigt. 

Wenn die Unternehmer rechnen kHnnen, daß im Kostenersatzverfah­
ren tatsächlich ihre AnsprUche fUr ihre Mitarbeiter vollständig 
abgegolten werden, werden sie eher bereit sein, freiwillig Ge­
halts fortzahlungen zu gewähren. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 8 

Milizsoldaten im Entschädigungsverfahren oder ihre Dienstgeber 
im Kostenersatzverfahren sollten ihre Anträge bereits vor 
Ubungsbe~inn an das HGebA senden k~nnen. Dadurch wird eine frUh­
zeitige Bearbeitung der AntrHge m~glich und eine Uberlastung 
durch "BearbeitungsspitzenIl im FrUhjahr und im Herbst vermieden. 

* Das mobverantwortliche Kommando meldet nach Ubungsende dem 
HGebA die teilnehmenden Milizsoldaten. 

* Als Bemessungszeitraum fUr die HHhe der Entschädigung sollte 
sowohl der Zeitraum ( drei oder zwHlf Monate) vor Antritt der 
Ubung als auch (wenn der Antrag frUher gestellt wird) vor 
der Antragsanstellung herangezogen werden. 

* Nach Einlangen der Teilnehmerliste Uber tatsächlich an der 
Ubung teilgenommenen Milizsoldaten veranlaßt das HGebA binnen 
14 Tage ab Ubungsende die Uberweisung der vollständig~n Ge­
haltsentschädigung ( Entschädigungsverfahren ) oder dem voll­
ständigen Kostenersatz ( Kostenersatzverfahren ). 

Unter der Voraussetzung, daß das HeeresgebUhrengesetz 
der Punkte 3.1. bis 3.5. geändert wird, kann auch die 
lung der Pauschalentschädigung bei Ubungen entfallen. 

Milizsoldaten, die derzeit nur einen Anspruch auf die 
lentschädigung haben wie z.B. Studenten beantragen 
beim HGebA ihre Pauschalentschädigung unter Beischluß 
skriptionsbestätigung. 

im Sinne 
Ausbezah-

Pauscha­
ebenfalls 

der In-

Der Wegfall der Pauschalentschädigung und der dazu notwendigen 
Ausbezahlung fUhrt zu Verwalt.ungsvereinfachungen und Entlastun­
gen des Wirtschaftspersonals der Landwehrstammregimenter bei den 
Ubungen. 

Es ist in der Praxis nicht m~glich, die 
stalten, um alle mHgliche Fälle einer 
erfassen und zu normieren. 

Gesetzeslage so zu ge­
Gehaltsentschädigung zu 

Aus diesem Grund sollte ein Ermessensspielraum geschaffen wer­
den, um konkrete SChwierigkeiten und Nachteile im Einzelfall zu 
vermeiden. Mit einem Ermessensspielraum k~nnten z.B. Einzelfälle 
wie 

"Schichtarbeiterzulagen", 
"gleichzeitiger Beginn des Dienstverhältnisses mit dem 
Ubungsbeginn" oder 
IIVerschiebung oder Entfall eines Dienstverhliltnisses wegen 
der Präsenzdienstleistung" gel~st werden. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 9 

Die Zahl der Milizsoldaten, die Waffenlibungen oder Funktions­
dienste mit einer Dauer bis zu drei Tagen, insbesondere an Wa­
chenden leisten, steigt von Jahr zu Jahr. 

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung und zur Vermeidung von 
Uberstunden von Wi-Personal an Wachenden sollten bei WaffenUbun­
gen und Funktionsdienste bis zu drei Tagen kein Antrag auf Pau­
schalentschädigungen gestellt werden. 

* In diesen Fällen melden die Landwehrstammregimenter jeweils 
bis zum 1.6. und 1.12. jedes Kalenderjahres in einer Liste die 
Milizsoldaten und Zahl der jeweils geleisteten Ubungstage bzw 
Funktionstage 

an die Ergänzungsbehörden zwecks EDV-mäßiger Erfassung und 

an das HGebA zwecks Uberweisung der Pauschalentschädigung 
und der Taggelder bzw Dienstgradzulagen flir den jeweiligen 

Zeitraum. 

Dasselbe gilt natlirlich flir die anrechenbaren Zeiten der Frei­
willigen Milizarbeit, die einmal jährlich bis zum 1.12. des Ka­
lenderjahres zu melden und abzurechnen sind. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des Heeresgebührengesetzes SEITE: 10 

Der Entschädigungsmodus für selbständig Erwerbstätige ist der­
zeit äußerst unbefriedigend. Die derzeit gültige Regelung ent­
spricht in keiner Weise auch nur annähernd dem tatsächlichen 
Verdienstentgang. 

In der Folge gehen schon allein aus finanziellen Erwägungen 
wertvolle Führungskräfte für die Milizarmee verloren. 

Erforderlich ist daher eine hHchstmHgliche Flexibilität, die bei 
der Änderung des Heeresgebührengesetzes berücksichtigt werden 
sollten. 

* Wird eine Steuerunterlage herangezogen werden, muß es dem 
selbstständig Erwerbstätigen überlassen bleiben, auf die ak­
tuellste warten zu kHnnen. 

* Neben den Steuerunterlagen sollten auch andere Unterlagen 
zugelassen werden, die für den Nachweis des Verdienstentganges 
tauglich sind z.ll. Substitutionskosten an Stelle der Entschä­
digung bei Ärzten, Landwirten, Anwälten usw. 

Eine systemimmanente Eigenschaft des Milizsystems ist die Tatsa­
che, daß Milizsoldaten für einen Einsat.z "bereit" gehalten wird 
und erst im Anlaßfall einberufen werden. 

Im Sinne der "Abhaltestrategie" erfolgt die Einberufung der Mi­
lizsoldaten vor Ausbruch von Kampfhandlungen und mit dem Ziel, 
diese durch -;:echtzeitige Aufbietung des Bundesheeres zu verhin­
dern. Jedenfalls erfolgt das zu einem Zeitpunkt, zu dem das 
StaatsgefUge vHllig intakt ist wie z.B. bei einem Grenzschutz­
einsatz. 

Die Frage der finanziellen Absicherun~~~ __ Fa~ili~~~~ 
einberufenen Milizsoldaten wird somit zu einer zentralen 
Fr~i~_de~_MiTizsx~t:e~~~----------------------------------

Die Bestimmungen des § 41 HeeresgebUhrengesetz, wonach im 
Fall des § 2 Absatz 1 lit a WG 78 ( Einsatzfall ) die Zu­
ständigkeiten über die Gehaltsentschädigungen vom HGebA auf 
die BezirksverwaltungsbehHrden übergehen, ist wirklich­
keitsfremd und entspricht nicht mehr den geänderten Rahmen­
bedingungen. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 11 

Das HeeresgebUhrengesetz ist dahingehend zu ändern, daß 

* im Fall des § 2 Absatz lit a WG 78 das HGebA sachlich 
zuständig fUr die Gehaltsentschädigungen wird, 

* die Ubermittlung bestimmter Daten der einberufenen Miliz­
soldaten von den ErgänzungsbehHrden mit.tels Datenträger 
an das HGebA erfolgt . 

* diese Ubermittlung der Daten die Entschädigungsanträge 
der Milizsoldaten ersetzt, 

* das HGebA alle sieben Tage eine Akontozahlung auf der 
Basis der letzten Familienunt.erhalts- oder Entschädi­
gungsbescheides anweist: 

* das HGebA das Ent:schädigungsverfahren erst nach Beendi­
gung des Einsatzes ( Entlassung aus dem Präsenzdienst ) 
beendet. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des Heeresgebührengesetzes SEITE: 12 

Die geplante Novelle sieht ein Taggeld von S 60.- für den Grund­
wehrdienst vor, aber nur ein Taggeld von nur S 45.- für Truppen­
übungen, Waffenübungen, Funkt:ionsdienste und den aoPD vor. 

* Angleichung der Taggelder 

Die geplante ErhHhung des Taggeldes für den Grundwehrdienst von 
derzeit S 45.- auf S 60.- muß auch für die Truppenübungen und Waf­
fenübungen gelten. 

Eine Unterscheidung ist sachlich nicht gerechtfertigt und wider­
spricht den Grunds:it.zen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit: und 
Zweckmäßigkeit.. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER MILIZVERBÄNDE ÖSTERREICHS 
Stellungnahme zur Änderung des HeeresgebUhrengesetzes SEITE: 13 

Eine effiziente Verwaltungsvereinfachung mit einer Verwirkli­
chung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit verbunden mit einer enormen Verringerung des admini­
strativen Zeit- und Arbeitsaufwandes bringt die Zusammenlegung des 
Taggeldes und der Dienstgradzulage zu einer 

fUr alle Wehrpflichtigen. 

:Hit: der EinfUhrung einer "Dienst:zulage" entfallen 

* der große Zeit- und Arbeitsaufwand fUr die Berechnung der 
BarbezUge sowie für die Erstellung der Auszahlungslisten durch 
die Verwendung EDV-gestUtzte Zahlungslisten 

* die erforderlichen Personalkosten der Berufssoldaten für die 
Berechnung und Erstellung der Auszahlungslist.en 

* die bet:rächtlichen Wartezeiten bei Ubungen durch die 
vereinfachte Ausbezahlung 

* die Personalkosten fUr Berufssoldaten bei der Ausbezahlung bei 
den Ubungen, weil die eingeteilten :Hilizsoldaten selbst die 
Ausbezahlung Ubernehmen und durchfUhren können 

Die EinfUhrung der "Dienstzulage" umfaßt zwei Phasen. 

In der Phase 1 mUssen die bisher fUnf Art:en des Taggeldes auf 
ein einziges Taggeld reduziert werden. Damit verbundene Nachteile 
fUr bestimmte Wehrpflichtige - Offiziere haben z.B. ein höheres 
Taggeld - können durch eine aliquote Erhöhung der Dienstgradzula­
gen ~hn~fin~zi~lle~_Me~~~uf~~nd ausgeglichen werden. 

In der Phase 2 werden das nun vereinheitlichte Taggeld und die 
Dienstgradzulage zur "Dienstzulage" zusammengefaßt. 
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Gesetzliche Grundla~-=- § 3(2)der geplanten Novelle des HGebG 

* Verwaltungsvereinfachungen im Wirtschaftsdienst durch die 
EinfUhrung eines einheitlichen Taggeldes fUr alle Wehr­
pflichtigen 

* Zur Vermeidung von Benachteiligungen sollen die Dienst­
gradzulagen aliquot erh~ht werden 

Die Vereinheitlichung des Taggeldes auf ein 
fUr alle Wehrpflichtigen ist aus GrUnden der 

* Verwaltungsvereinfachung, 
* der Sparsamkeit, 
* der Wirtschaftlichkeit 
* der ZweckmHßigkeit und 
* der praktischen Anwendung 

absolut erforderlich. 

einziges Taggeld 

Die derzeitige Gesetzeslage sieht auch nach der vorgesehenen 
Novellierung weiterhin fUnf verschiedene Beträge fUr das Taggeld 
vor. 

Diese Situation fUhrt daher auch ~ei!~E.!:.i~ bei Truppen-und 
KaderUbungen zu einem beträchtlichen Verwaltungsaufwand und zu 
teilweise grotesken,sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbe­
handlungen von Wehrpflicht.igen. 

Zu welcher grotesken UngleichbehandlUng von Milizsoldaten die 
verschiedenen AnsprUche auf das Taggeld in der Praxis fUhrt,sei am 
Beispiel von drei Wachtmeistern angefUhrt, an einer gemeinsamen 
Ubung ihrer Kompanie in der Gesamtdauer von 10 Tagen teilnehmen 

Bei dieser zehntägigen Ubung nehmen Wachtmeister teil,die in 
dieser Zeit: 

* eine KaderUbung ( Taggeld S 60.- ),oder 
* eine KaderUbung ( Taggeld S 60.- ) 

und eine TruppenUbung ( Taggeld S 45.- ) oder 
* eine freiwillige WaffenUbung ( Taggeld S 45.- ) 

leisten. 
Dazu folgendes Beispiel 
.!i~chtmeis!~E-.!~ ist: t.ruppen-und kaderUbungspflichtig und 
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erhält fUr vier Tage KaderUbungen (Vorstaffelung,) S 
240.- Taggeld und fUr sechs Tage TruppenUbungen S 270.-, 
zusammen also S 5l0.~ Taggeld. Dazu kommen noch S 230.­
Dienstgradzulage. Der Gesamtbetrag beträgt somit S 
740.-. 

Wachtmeister B ist nicht truppen-,aber kaderUbungs­
pflichtig-und-leistet in den zehn Tagen daher KaderUbun­
gen. Er erhält S 600.- Taggeld und S 230.- Dienstgrad­
zulage, zusammen S 830.-. 

Wachtmeister c. ist weder kader- noch truppenUbungs­
pflichtig und bekommt fUr zehn Tage freiwilliger Waffe­
nUbungen S 450.- Taggeld und S 230.- Dienstgradzulage, 
zusammen also S 680.-. 

Diese unterschiedlichen Beträge fUhren zusätzlich zu einem 
~~~~blic~en_~~~~l!~~~auf~~~_~ei_~~E-_~~re~~~~~_~nd~~~~~~~= 
lung,da diese auf verschiedenen Verrechnun~~~l~~~rrechne1-~E= 
den mUssen. 

Im Sinne eine~ Verwaltungsvereinfachung bei der Behandlung der 
gebUhrenrechtlichen Angelegenheiten bei Truppen- und KaderUbungen 
sowie Uberhaupt im Wirtschaftsdienst sollte daher fUr das Taggeld 
nur ein Betr~g in der HHhe wie bisher von derzeit 45.- S festge­
legt werden. 

Die daraus entstehende Nachteile fUr bestimmte Gruppen von 
Wehrpflichtigen kHnnen durch eine aliquote ErhHhung der Dienst­
gradzulagen ausgeglichen werden. 
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* Weitere Verwaltungsvereinfachungen 
bisherigen Taggelder und Dienstgradzulagen 
fUr alle Wehrpflichtigen. 

durch Zusammenlegen der 
zu einer "Dienstzulage" 

Mit einern einheitlichen Taggeld und den Dienstgradzulagen 
liegt kein sachlicher Grund mehr vor, diese Unterscheidungen auf­
rechtzuerhalten. 

Aus GrUnden der Verwaltungs~konomie sollten sie daher zu einer 
einheitlichen, den Dienstgraden entsprechenden Qie!!~~~l:.~.8.~ zusam­
mengefaßt werden. 

Die Dienstzulage fUr den Wehrmann wUrde somit S 45.- pro Tag 
oder S 1.350.- pro Honat betragen, das entspricht dem bisherigen 
Taggeld. Die weiteren Dienstzulage wUrden sich abgestuft nach den 
Dienstgraden erh~hen. 

Um den bedeutenden Auswirkungen dieser Zusammenfassung zu ei­
ner "Dienstzulage" gerecht zu werden, sollen die bereits einmal 
erwähnten Vorteile nochmals angefUhrt werden. 

Mit der EinfUhrung einer "Dienstzulage" entfallen 

* der große Zeit- und Arbeitsaufwand fUr die Berechnung der 
BarbezUge sowie für die Erstellung der Auszahlungslisten durch 
die Verwendung EDV-gestUtzte Zahlungslisten 

* die erforderlichen Personalkosten der Berufssoldaten fUr die 
Berechnung und Erstellung der Auszahlungslisten 

* die beträchtlichen Wartezeiten bei Ubungen durch die 
vereinfachte Ausbezahlung 

* die Personalkosten fUr Berufssoldaten bei der Ausbezahlung bei 
den Ubungen, weil die eingeteilten Milizsoldaten selbst die 
Ausbezahlung Ubernehmen und durchfUhren k~nnen 
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* EinfUhrung von Leistungsabgeltungen fUr Wehrpflichtige,die sich 
einer Kaderausbildung unterziehen und die vorgesehenen 
Abschnitte erfolgreich abschließen. 

Die vorgesehene EinfUhrung von "Leistungsabgelt.ungen" fUr die 
Kaderausbildung durch die ErhHhung der Monatsprämien ist grund­
sätzlich zu begrUßen und verwirklicht die Forderung des Milizver­
bandes Österreich nach einer Anerkennung der Leistungen von Mi­
liz-Kadersoldaten. 

Trotzdem geht der Entwurf an den BedUrfnissen einer finanziel­
len Anerkennung der Kaderausbildung vorbei, weil er lediglich die 
vorbereitende Kaderausbildung ( vbK) im Grundwehrdienst abdeckt 
und die weiterfUhrende Kaderausbildung unberUcksichtigt läßt. 

So werden bei der Unteroffiziers-Kaderausbildung die weiteren 
Abschnitte wie "Miliz-Unterofffiziers-Kurs 1"( Dauer 12 Tage), 
"Miliz-Unteroffiziers-Kurs 2" ( Dauer 19 Tage) und der "Stabs-Un­
teroffiziers-Kurs" ( Dauer 25 Tage) nicht berUcksichtigt. 

Bei der Offiziersausbildung werden vorallem die Einheitskom­
mandanten-Kurse ( Dauer jeweils 2 Wochen) nicht berUcksichtigt. 

Gerade diese weiterfUhrenden Kursen belasten die betroffenen 
Miliz-Kadersoldaten besonders stark, sind aber fUr eine qualifi­
zierte Kaderausbildung unentbehrlich. 

Aus diesem Grund sollte die Anerkennung der erbrachten Lei­
stungen anstelle der vorgeschlagenen erhHhten MonatsprHmien fUr 
die vorbereitende Kaderausbildung durch ~.!!ei~;;:E.z~abz.~.!:.l~Z~E.~-.iUr 
jeden Abschnitt einer erfolQ~icE-_~E.~.!~viert~_Ka5!~~E.il.5!;;:E.z. 
erfolgen. 
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Qeset.~li~he __ Grund!~~~_~ Ein Anspruchsgrundlage fehlt sowohl im 
derzeit gliltigen Wehrgesetz als auch im geplanten Wehrrechts-Ände­
rungs-Gesetz 1988 

* Ersatz der Fahrtkosten bei der freiwilligen Milizarbeit 

Dem § 7 HGebG 85 wäre als neuer Absatz anzufligen 

Ein Milizbataillon setzt sich aus AngehHrigen zusammen, die im 
gesamte~ Gebiet eines Bundeslandes wohnen oder sogar aus mehreren 
Bundesländern kommen und daher zur Ort der Milizveranstaltung oft 
beträchliche Wegstrecken einschließlich der damit verbundenen 
Fahrtkosten in Kauf nehmen mUs sen. 

Ein Beispiel aus der Praxis : Ein AngehHriger des Milizstandes 
wohnt in Wien und ist bei einem Bataillon in Amstetten oder in 
Eisenstadt eingeteilt. FUr die ErfUllung seiner Aufgaben in der 
Milizfunktion fährt er in seiner Freizeit auf eigene Kosten nach 
Amstetten oder Eisenstadt. 

Nochmals Die ErfUllung dieser Aufgaben erfolgt freiwillig , 
unentgeltlich und in der Freizeit, aber daflir auf eigene Kosten. 
Das ist ein Zustand, der jeder sozialen Gerechtigkeit wieder­
spricht und auf Dauer untragbar ist, weil er das Prinzip der Frei­
willigkeit mißbraucht. 

Ein AngehHriger des Milizstandes, der sich freiwillig in sei­
ner Freizeit unentgeltlich fUr seinen Zweitberuf "Miliz" engagiert 
und damit mehr als andere MitbUrger fUr den Dienst an der Gemein­
schaft leistet, erwartet nicht, daß er dabei finanziell etwas ver­
dient. Was ihm aber die Gemeinschaft dafUr geben kann und muß, ist 
zumindest der Ersatz der ihm anfallenden Fahrtkosten. 

10/SN-307/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 19 von 19

www.parlament.gv.at




